
Fahrschule Kalmár Kft.

Geschäftsbedingungen

Voraussetzungen der Anmeldung:

• ausgefülltes Anmeldeformular
• ärztliches Attest von der gesundheitlichen Fahreignung 6.800,- Ft (von Hausarzt)
• drei  4x4 cm große Paßbilder (falls das Fahren vom Arzt nur mit Brille erlaubt ist, sollen die Bilder den 

Fahrschüler mit Brille zeigen)
• Scheckabschnitt als Nachweis der Bezahlung der Prüfungsgebühren

StVO - Prüfung 6.000,- Ft 
Technische + Fahrroutine Prüfung 4.700,- Ft
Verkehrsprüfung                                 11.000,- Ft  
Insgesamt:             21.700,- Ft plus Erste-Hilfe-Prüfung: 6.500,- Ft

Theoretische Ausbildung:
Den Kurs können nur Schüler über 16,5 Jahren besuchen.

• Kurs auf Englisch, Deutsch, Russisch:    Gruppenkurs:            30.000,- Ft
Übersetzung prise     30.000,- Ft

                                                                       Individualkurs:       +25.000,- Ft (Zeitpunkte und Orte 
                                                                                                     des privatkurses richten sich nach
                                                                                                     Wünschen des Schülers.)
• Erste-Hilfe-Unterricht: 9.500,- Ft

Praktische Ausbildung:

Übliche Ausbildung mit Ratenzahlung: mindestens 30 Fahrstunden zu 3.000,- Ft.
In dieser Ausbildungsform kann der Schüler wöchentlich zwei Fahrstunden nehmen, so dauert die praktische 
Ausbildung etwa 7 Wochen.

Beschleunigte Ausbildung mit Ratenzahlung: 4.000,- Ft pro Stunde.
In dieser Ausbildungsform kann der Schüler jeden Werktag fahren, so dauert die praktische Ausbildung etwa 3 
Wochen.

Der Fahrlehrer beginnt bzw. beendet die Fahrstunde an dem vom Schüler gewünschten Ort (bei seiner Wohnung 
oder bei seinem Arbeitsplatz), das kostet ihn pro Fahrstunde 1200,- Ft zusätzlich. Diese Dienstleistung kann nur 
im Umkreis von 15 km in Anspruch genommen werden.



Zulassung zur theoretischen Prüfung:

Mindestalter für die theoretische Prüfung ist 16 3/4 Jahre, für die praktischen Prüfungen 17 Jahre.
Der Fahrschüler hat innerhalb von zwei Jahren nach der ersten theoretischen Prüfung in allen anderen Fächern 
die Prüfung zu bestehen, ansonsten muss er alles wieder von neuem beginnen.
Im Falle  von  fünf  erfolglosen  theoretischen  Prüfungen  muss  der  Kurs  des  betreffenden  Faches  wiederholt  
werden, die Gebühr stimmt mit der des ersten Kurses überein.

Zur Routine-Prüfung zugelassen werden kann der Fahrschüler, der mindestens 9 Routine-Fahrstunden hatte.

Zur  Verkehrsprüfung  zugelassen  werden  kann  der  Fahrschüler, der  die  vorgeschriebene  Anzahl  von 
Fahrstunden gefahren ist.
Im Falle von fünf erfolglosen Verkehrsprüfungen ist eine Untersuchung der Fahreignung vorgeschrieben.

Die Prüfungsbestätigung kann ab dem 4. Werktag nach der letzten bestandenen Prüfung persönlich oder mit einer 
offiziellen  Vollmacht  bei  der  Prüfungsstelle  abgeholt  werden.  Vorzulegen  ist  der  Personalausweis  mit 
Wohnungskarte, der Prüfungsnachweis der bestandenen Erste-Hilfe-Prüfung, und der eigene Prüfungschein mit 
den eingetragenen und bestandenen Prüfungen.
Bei dem Führerscheinantrag müssen 4.000,- Ft Bearbeitungsgebühren per Scheck einbezahlt werden.

Ausländer haben eine Aufenthaltsgenehmigung für mindestens ein halbes Jahr vorzulegen.
Die  Probezeit  in  Ungarn  beträgt  nach  erstmaligem Führerscheinerwerb  zwei  Jahre.  In  dieser  Zeit  darf  kein 
Anhänger gezogen werden.
Fahranfänger unter 18 Jahren dürfen nur in Ungarn fahren. Das Polizeipräsidium wird nach Ablauf der Probezeit 
den Führerschein für Anfänger auf Antrag definitiv gültig machen.
Dort kann auch der internationale Führerschein beantragt werden.

Erfolgreiche Prüfungen und sicheres Fahren wünscht Ihnen

Fahrschule Kalmár
2600 Vác, Galcsak u. 19

Tel: 06-30-9421-451



Vertrag

Zustandegekommen zwischen Kalmár Autósiskola (2600 Vác, Galcsek u. 19.) im Weiteren der Fahrschule und
Name: ............................................................................................................................
Geburtsdatum: ...............................................................................................................
Adresse: ..........................................................................................................................
Tel: .................................................................................................................................
als Kandidaten mit den folgenden Bedingungen.

1. Die Fahrschule übemimmt den Fahrunterricht des Kandidaten in der auf dem Informationsblatt beschriebenen 
und vom Kandidaten ausgewählten Form.

2. Der Kandidat bezahlt für die von ihm gewählten Unterrichtsform folgende Gebühren,
Unterrichtsform: (normal/abgekürzt) ..........................................................................
Gebühr für den theoretischen Unterricht: ....................+Erstehilfekurs:.......................+Individuell....................
Prüfungspreis:........................................ + Erstehilfeprüfung:........................................
Übersetzungspreis:..............................................................................................................................
30 Fahrstunden: ......................................................+ Schnellkurs:.....................................................
Büchern:..............................................................................................................................................
Insgesamt: ...........................................................................................................................................
.
3. Nach dem Beginn des theoretischen Unterrichts kann der Kandidat die Gebühr nicht zurückformed. Falls der  

Kandidat vor dem Beginn des Unterrichts zurücktreten möchte, ist er berechtigt, 90 % der bezahlten Gebühr 
zurückzufordem.  10  %  der  Gebühr  werden  als  Bearbeitungskosten  abgezogen.  Beim  Rücktritt  vom 
praktischen Unterricht kann der Kandidat 90 % der Gebühr der Fahrstunden zurückformed. 10 % werden als 
Bearbeitungskosten abgezogen.

4. Wenn  der  Kandidat  zu  spät  zur  Stunde  kommt,  vird  diese  Zeit  von  der  Stunde  abgezogen.  Der  
Fahrschullehrer zu spät zur Stunde kommt, ist er verpflichtet, diese Zeit nachzuholen. Die Stunde kann 48  
Studen vor ihrem Beginn abgesagt werden.

5. Die Fahrschule garantiert, daß der Kandidat nach dem Bestehen der Stvo Prüfung (wenn er es mit dem Schein 
bestätigen  kann)  innerhalb  von  einer,  in  Ausnahmefällen  von  zwei  Wochen  den  praktischen  Unterricht 
beginnt und der gewählten Unterrichtsform entsprechend die vorgeschriebene Zahl von Fahrstunden erhält.
Falls wir uns daran nicht halten können, sind wir bereit 10 % der Gebühr zurückzuertatten.

6. Die Gebühr der Fahrstunden kann wegen Erhöhung des Treibstoffpreises erhöht werden.

7. Weitere Bedingungen: ...............................

........................................................     ..............................................    .................................................
                      Fahrschule                                                            Kandidant

(Wenn jünger als 18, Eltern)

Budapest, 2012...............................


